
Der Weg zum Wohngeld

in der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock

•	 Durch	die	Änderung	des	Heizkostenzuschussge-
setzes	am	16.	November	2022	wird	für	den	Win-
ter	 2022	 rückwirkend	 ein	 zweiter	Heizkosten-
zuschuss	 für	 alle	 Haushalte	 ausbezahlt,	 die	
Wohngeld	empfangen

•	 Dies	betrifft	die	Haushalte,	wenn	sie	 zwischen	
dem	1.	September	und	dem	31.	Dezember	2022	
für	mindestens	einen	Monat	Wohngeld	erhalten	
haben	 und	 deren	 Anspruch	 nicht	 rückwirkend	
entfallen	ist.	

•	 Die	Höhe	des	Zuschusses	richtet	sich	nach	der	
Anzahl	der	zu	berücksichtigenden	Haushaltsmit-
glieder.	Er	beträgt	mindestens	415	Euro.	

•	 Sie	müssen	keinen	gesonderten	Antrag	stellen.

Wir sind für Sie da

Sie	 haben	 noch	 Fragen	 oder	 benötigen	 Hilfe	
rund	um	das	Thema	Wohngeld?	Dann	kontak-
tieren	Sie	uns	über	den	Info-Punkt	des	Amtes	
für	Soziales	und	Teilhabe	unter	

Tel. 0381 381-5501

oder	mit	einer	E-Mail	an	

wohngeld@rostock.de

Wir	bitten	Sie,	auf	das	Übersenden	von	
Dokumenten	per	Mail	zu	verzichten.
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Leistungen für 
Wohngeldempfänger*innen

Kinder,	 Jugendliche	 und	 junge	 Erwachsene	
(im	elterlichen	Haushalt),	die	bei	der	Berech-
nung	des	Wohngeldes	berücksichtigt	wurden,	
können	 bei	 Vorliegen	 der	 sonstigen	 Voraus-
setzungen	 auf Antrag	 Leistungen	 aus	 dem	
Bildungs- und Teilhabepaket	erhalten.	

Dieses	umfasst	Leistungen	für:

•	 ein-	und	mehrtägige	Ausflüge	von	Kita,	
	 Kindertagespflege,	Hort	und	Schule

•	 den	Schulbedarf

•	 die	Schülerbeförderung

•	 eine	die	schulischen	Angebote	ergänzende	
angemessene	Lernförderung

•	 die	Teilnahme	an	der	gemeinschaftlichen	
	 Mittagsverpflegung	in	Kita,	Kindertages-
	 pflege,	Hort	und	Schule

•	 die	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen
	 Leben	in	der	Gemeinschaft

Melden Sie sich beim …

Amt	für	Soziales	und	Teilhabe
Abt.	Asyl,	Wohnen,	Bildung	und	Teilhabe
Sachgebiet Asyl/Bildung und Teilhabe
Hans-Fallada-Straße	1
18069	Rostock

 



Was ist Wohngeld?

•	 Wohngeld	dient	der	wirtschaftlichen	
	 Sicherung	angemessenen	und	
	 familiengerechten	Wohnens.

•	 Wohngeld	wird	als	Zuschuss	zur	Miete	
	 (Mietzuschuss)	oder	zur	Belastung	
	 (Lastenzuschuss)	für	den	selbstgenutzten	
Wohnraum	geleistet.

Wie wird Wohngeld berechnet?

•	 Die	Höhe	des	Wohngeldes	richtet	sich	nach	
	 der	Anzahl	der	zu	berücksichtigenden	Haus-
haltsmitglieder	und	der	Höhe	der	auf	die	
Personen	entfallenden	Miete/Belastung	

	 sowie	dem	Gesamteinkommen.	

•	 Wohngeld	wird	nach	einer	Formel	berechnet.	
	 Es	gibt	keine	festen	Einkommensgrenzen.	
	 Ob	Sie	einen	Anspruch	haben,	lässt	sich	nur	
über	Ihren	Antrag	ermitteln.

Sie können Wohngeld beantragen, 
wenn …

•	 Sie	Mieter*in	oder	Eigentümer*in	von															
selbstgenutztem	Wohnraum	sind

Weitere	Informationen	
finden	Sie	unter:

www.rostock.de/wohngeld

Wohngeld-Plus-Gesetz

•	 Ab 1. Januar 2023	werden	erstmals	ein	
	 pauschaler	Entlastungsbetrag	für	die	
	 Heizkosten	sowie	eine	pauschale	Klima-
komponente	berücksichtigt.	Die	Höhe	

	 richtet	sich	nach	der	Personenzahl.	

•	 Dadurch	werden	mehr	Haushalte	Wohngeld	
erhalten.	Gleichzeitig	erhöht	sich	der	

	 monatliche	Wohngeldanspruch.	

•	 Sind	Sie	bereits	Wohngeldempfänger*in	
und	Ihre	Bewilligung	reicht	in	das	Jahr	2023	
hinein,	müssen	Sie	keinen	Erhöhungsantrag	
stellen.	Der	Bewilligungsbescheid	wird	

	 automatisch	angepasst.

Melden Sie sich beim …

Amt	für	Soziales	und	Teilhabe
Abt.	Asyl,	Wohnen,	Bildung	und	Teilhabe
Sachgebiet Wohngeld
Hans-Fallada-Straße	1
18069	Rostock

Sprechzeiten

Di.	 9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	18.00	Uhr
Do.	 9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	16.00	Uhr

Info-Punkt	des	Amtes	
für	Soziales	und	Teilhabe:	

Tel. 0381 381-5501 

Sie können online …

•	 einen	Termin	vereinbaren
 www.rostock.de/onlinetermin

•	 demnächst	Ihren	Wohngeldantrag	stellen


